
Vergabegrundsätze für die Förderung des Ehrenamtes

1. Zweckder Förderung

1.1 Die Thüringer Ehrenamtsstiftung gewährt aus ihren Erträgen, den ZuweisungenDritter, ins-

besondere des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit, und aus Zustiftungen
nach Maßgabe dieser Vergabegrundsätze Zuwendungen zum Zwecke der Förderung gemeinnützi-
ger ehrenamtlicher Tätigkeit in Thüringen.

1.2 Ziel und Zweck der Förderungist es, die Zuwendungsempfängerdabei zu unterstützen,in

ihrem Zuständigkeitsbereich ehrenamtliches Engagement zu fördern und zu würdigen. Hierbeisoll

auchdie gesellschaftliche Mitwirkung von Arbeitslosen gefördert werden, soweit sie durch ehrenamt-
liche gemeinnützige Tätigkeit erbracht wird.

1.3 Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung be-steht nicht. Die
Thüringer Ehrenamtsstiftung entscheidet auf Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Mittel.

2. Gegenstand der Förderung

Die Zuwendungen werdeninsbesondere gewährtfür:

° Maßnahmen, die dazu dienen, Menschenfür das Ehrenamt zu gewinnen und zu motivieren, bei

der Ausübung des Ehrenamtes zu unterstützen und diese dauerhaft zu sichern sowie neue For-
men des Ehrenamteszu fördern,

° die Durchführung von Veranstaltungen, auf denen Personen oder Personengruppen, die ehren-
.. amtliche

° Tätigkeiten verrichten, öffentlich ausgezeichnet werden,

° \Würdigungen ehrenamtlich Tätiger, z. B. durch Ehrungen undPreise,
° _Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung von ehrenamtlicher Tätigkeit,

°  Aus-, Fort- und Weiterbildungen, die der ehrenamtlichen Tätigkeit von Nutzen sind,

° die Förderung der Entwicklung und Betreuung von Vernetzungsprojekten von Trägern gemein-
nütziger ehrenamtlicher Tätigkeit,

° die Förderung von Modellprojekten.

3. Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfängersind in Thüringen wirkende Vereine, Verbände sowie Kirchen und anerkann-

te Religionsgemeinschaften, Stiftungen, Initiativgruppen und Körperschaften des öffentlichen Rechts,
Landkreise und kreisfreie Städte.

4. Voraussetzungenfür die Vergabe der Zuwendungen

4.1 Gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeiten, die durch Maßnahmenim Sinne derZiffer 2 dieser
Vergabegrundsätze gewürdigt und gefördert werden sollen, sind unentgeltlich zu erbringen. Aus-

lagenerstattungen oder Aufwandsentschädigungengelten nicht als Entgelt. Die Gemeinnützigkeit

bestimmt sich insbesondere nach den88 52 bis 55 der Abgabenordnungin der jeweils geltenden
Fassung. .

4.2 Die nachZiffer 2 dieser Vergabegrundsätze durch die Zuwendungsempfänger geförderten
Personen müssenihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt im Freistaat Thüringen haben oderihr
Ehrenamt im Freistaat Thüringen ausüben.

4.3 Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme mussgesichertsein.

5. Sonstige Vergabebestimmungen

Die kommunalen Zuwendungsempfängersollen die gemeinnützig ehrenamtlich tätigen Vereine und
Verbändebeider Festlegung desBeteiligungsverfahrens beratend einbeziehen.

Überdas Beteiligungsverfahrenist im Rahmen der Verwendungsnachweisführung zu berichten.
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6. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

6.1 Die Zuwendungen werden im Rahmender Projektförderung als Festbetragsfinanzierung ge-
währt.

6.2 Die Verteilung der Fördermittel für die Landkreise und kreisfreien Städte bestimmt sich auf
der Basis der Einwohnerzahlen gemäß den AngabendesStatistischen Landesamtes.

7 Antragsverfahren, Auszahlung

74 Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendungist schriftlich an die Thüringer Ehrenamtsstif-
tung, Löberwallgraben 8, 99096 Erfurt zu richten.

Die Anträge der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen, des Landessportbundes Thüringen
e. V., des Landesjugendringes Thüringene. V. sowie der Landkreise und kreisfreien Städte müssen

bis zum 30. NovemberdesVorjahres vorliegen. Ansonstenist Antragsschluss der 30. Juni des lau-
fendenJahres.

7.2 Die unter derZiffer 7.1 Satz 2 genannten Zuwendungsempfängererhalten die Zuwendungin

drei Raten. Die erste Rate wird auf Anforderung,die zweite Rate zum 1. Juni und die dritte Rate zum
1. September ausgezahlt.

7.3 Für überregionale Projekte der Kirchen, von anerkannten Religionsgemeinschaften undin al-

len anderen Fällen erfolgt die Auszahlung auf einen Mittelabruf. Die Zuwendungsoll nicht eher aus-
gezahlt werden, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei Monatenfürfällige Zahlungen im Rahmen
ihrer Zweckbestimmung benötigt wird.

8. Weitergabeverfahren

Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen, der Landessportbund Thüringene. V. und der

Landesjugendring Thüringen e. V. könnendie von der Thüringer Ehrenamtsstiftung gewährte Zu-
wendung ebenfalls in eigener Zuständigkeit auf Grund der Anträge ihrer Verbandsmitglieder an diese
aus-reichen.

Die Landkreise und kreisfreien Städte können die von der Thüringer Ehrenamtsstiftung gewährte Zu-
wendungin eigener Zuständigkeit auf Grund eines Antrages ausreichen.

9. Nachweis der Verwendung, Prüfung der Verwendung

9.1 Mit der Annahme und Bestätigung der Bewilligung verpflichtet sich der Zuwendungsempfän-
ger, die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendunginnerhalb einer bestimmten Zeitspanne
gegenüberder Thüringer Ehrenamtsstiftung nachzuweisen.

9.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nach-
weis.

9.3 Der Zuwendungsempfängerhat Belege und Verträge sowie alle sonst mit der Förderung zu-

sammenhängendenUnterlagenfünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewah-

ren, soweit nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrunggsfrist

bestimmtist. Zur Aufbewahrung könnenauch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Auf-

nahme- und Weitergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungs-mäßiger Buchführung entspre-
chen.

9.4 Die Thüringer Ehrenamtsstiftung ist berechtigt, Bücher, Belege und

sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern und zu prüfen sowie die ordnungsgemäße Verwendung
der Zuwendungdurch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen.

Die Prüfungsrechte des Rechnungshofs oderseiner mit der Prüfung beauftragten Rechnungsprü-
fungsstellen bleiben hiervon unberührt.
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10. Erstattung der Zuwendung,Verzinsung

10.1 Die Gewährung einer Zuwendungkann aus wichtigem Grund widerrufen wer-den. In einem
solchen Falle sind die dem Zuwendungsempfänger gewährten Mittel von ihm der Thüringer Ehren-
amtsstiftung zu erstatten.

10.2 Ein wichtiger Grund für den Widerrufist insbesondere gegeben, wenn

° die Voraussetzungen für die Gewährung nachträglich entfallen sind,

° die Gewährung der Zuwendung durch Angaben des Zuwendungsempfängers zustande gekom-
menist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren,

° der Zuwendungsempfänger bestimmten, mit der Gewährung der Mittel benannten Verpflichtun-
gen nicht nachkommt.

10.3 Der Erstattungsanspruchist mit seiner Entstehungfällig und mit 6 v. H. jährlich zu verzinsen.

10.4 Von der Geltendmachungdes Zinsanspruchs kann insbesondere abgesehen werden, wenn
der Zuwendungsempfänger die Umstände, die zum Widerruf der Zuwendung aus wichtigem Grund

geführt haben, nicht zu vertreten hat und den zu erstattenden Betrag innerhalb der gesetzten Frist
leistet.

11. Schlussbestimmungen

11.1 Soweit die tatsächlichen und sachlichen Gegebenheiten im konkreten Einzel-fall dies erfor-
dern, könnenin einem solchenEinzelfall Abweichungenvondiesen Vergabegrundsätzen zugelas-
sen werden.
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